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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Angela SCHIDLOF als Vorsitzende 

und die Richterin Dr. Margit MÖSLINGER-GEHMAYR sowie den fachkundigen Laienrichter  

Franz GROSCHAN als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX , geboren am XXXX , gegen den 

Bescheid des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen, Landesstelle XXXX , vom 

21.06.2022, OB XXXX , betreffend die Abweisung des Antrages auf Vornahme der 

Zusatzeintragung „Die Inhaberin des Passes kann die Fahrpreisermäßigung nach dem 

Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen“ in den Behindertenpass gemäß § 42 und § 45 

Bundesbehindertengesetz (BBG), zu Recht erkannt: 

A) 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen und der angefochtene Bescheid bestätigt. 

Die Voraussetzungen für die Eintragung des Zusatzvermerkes „Die Inhaberin des Passes kann 

die Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen" in den 

Behindertenpass liegen nicht vor. 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

1. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Kurzbezeichnung: 

Sozialministeriumservice; in der Folge belangte Behörde genannt) hat der Beschwerdeführerin 

am 16.11.2015 einen unbefristeten Behindertenpass ausgestellt, einen Grad der Behinderung in 

Höhe von 50 vH eingetragen sowie die Zusatzeintragung „Gesundheitsschädigung gem. § 2 Abs. 

1 erster Teilstrich VO“ vorgenommen. 

2. Die Beschwerdeführerin stellte einlangend am 06.05.2022 bei der belangten Behörde 

ohne Vorlage von Beweismitteln einen Antrag auf Vornahme der Zusatzeintragung „Die 

Inhaberin des Passes kann die Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in 

Anspruch nehmen". 

Begründend wurde im Wesentlichen vorgebracht, dass sie auf Grund des damaligen 

Schlaganfalles und der resultierenden Sichtfeldeinschränkung nicht mit dem Auto oder Fahrrad 

fahren dürfe. Sämtliche Befunde lägen der Behörde vor und es habe sich seither nichts 

verändert. Die Eintragung der beantragten Zusatzeintragung sei - nach Rücksprache mit anderen 

Besitzern eines Behindertenpasses - auch bei einem Grad der Behinderung unter 70 vH möglich. 

3. Im Rahmen des gem. § 45 AVG am 12.05.2022 von der belangten Behörde erteilten 

Parteiengehörs – mit welchem der Beschwerdeführerin mitgeteilt wurde, dass sie die 

Voraussetzungen für die Eintragung des beantragten Zusatzvermerkes nicht erfülle - wurden 

keine Einwendungen erhoben. 

4. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 21.06.2022 hat die belangte Behörde den Antrag 

auf Vornahme der Zusatzeintragung „Die Inhaberin des Passes kann die Fahrpreisermäßigung 

nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen" in den Behindertenpass 

abgewiesen. 

Begründend wurde ausgeführt, dass die Beschwerdeführerin keine der Voraussetzungen nach  

§ 48 BBG - welche für die Vornahme des Zusatzvermerkes „Die Inhaberin des Passes kann die 

Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen" erforderlich 
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seien - erfülle. Im Rahmen des erteilten Parteiengehörs sei keine Stellungnahme eingebracht 

worden. 

5. Gegen diesen Bescheid wurde von der Beschwerdeführerin ohne Vorlage von 

Beweismitteln fristgerecht Beschwerde erhoben. Begründend wurde im Wesentlichen 

zusammengefasst ausgeführt, dass sie keine Stellungnahme eingebracht habe, da sie mit dem 

Schreiben vom 12.05.2022 nur abgewimmelt worden sei. Da die Teuerungen jeden treffen, sie 

nicht Autofahren dürfe und sich nicht traue Fahrrad zu fahren, habe sie die Zusatzeintragung 

beantragt um wenigstens etwas günstiger die Verkehrsmittel benützen zu können. Sie ersuche 

um neuerliche Überprüfung des Falles. 

6. Mit Schreiben vom 08.07.2022 hat die belangte Behörde die Beschwerde und den 

Verwaltungsakt vorgelegt. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Die Beschwerdeführerin hat ihren Wohnsitz im Inland. Die Beschwerdeführerin ist im 

Besitz eines unbefristet ausgestellten Behindertenpasses mit einem eingetragenen Grad der 

Behinderung in Höhe von 50 vH. 

1.2. Der Antrag auf Vornahme der Zusatzeintragung „Die Inhaberin des Passes kann die 

Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen“ ist am 

06.05.2022 bei der belangten Behörde eingelangt. 

Der Verwaltungsakt ist unter Anschluss der Beschwerdeschrift am 08.07.2022 im 

Bundesverwaltungsgericht eingelangt. 

1.3. Die Beschwerdeführerin verfügt über einen Behindertenpass mit einem eingetragenen 

Gesamtgrad der Behinderung in Höhe von 50 vH. 

Die Beschwerdeführerin steht nicht im Bezug erhöhter Familienbeihilfe, weist keinen Grad der 

Behinderung in Höhe von mindestens 70 vH auf und wurde nicht die dauernde 

Selbsterhaltungsunfähigkeit festgestellt. 

Die Beschwerdeführerin steht nicht im Bezug von Pflegegeld oder anderen vergleichbaren 

Leistungen auf Grund bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften. 
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Die Beschwerdeführerin bezieht keine Versehrtenrente nach einer Minderung der 

Erwerbsfähigkeit von mindestens 70%. 

Die Beschwerdeführerin bezieht keine wiederkehrenden Geldleistungen nach dem 

Kriegsopferversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 152/1957, dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, 

dem Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, dem Impfschadengesetz, BGBl. Nr. 371/1973, 

und dem Verbrechensopfergesetz, BGBl. Nr. 288/1972, nach einer Minderung der 

Erwerbsfähigkeit von mindestens 70 vH. 

Die Beschwerdeführerin ist keine begünstigte Behinderte im Sinne des 

Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, mit einem Grad der Behinderung von 

mindestens 70 vH. 

1.4. Die Voraussetzungen für die Vornahme der Zusatzeintragung „Die Inhaberin des Passes 

kann die Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen" 

liegen nicht vor. 

2. Beweiswürdigung: 

Zu 1.1. und 1.5.) Die Feststellungen zu den Voraussetzungen ergeben sich aus dem 

vorgelegten Verwaltungsakt und dem -  diesbezüglich widerspruchsfreien - Akteninhalten. 

Dem Beschwerdevorbringen wurde insofern entsprochen, als das Bundesverwaltungsgericht 

den vorliegenden Sachverhalt einer Überprüfung unterzogen hat.  

Die Beschwerdeführerin hat kein Vorbringen erstattet, oder Beweismittel in Vorlage gebracht, 

welche den getroffenen Feststellungen entgegenstehen. Es wurde von der Beschwerdeführerin 

nicht bestritten, dass die in § 48 BBG taxativ aufgezählten Voraussetzungen für die Vornahme 

der Zusatzeintragung „Die Inhaberin des Passes kann die Fahrpreisermäßigung nach dem 

Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen“ bei ihr nicht vorliegen, sondern wurde lediglich 

vorgebracht, dass sie gehört habe, dass diese Zusatzeintragung auch bei einem Grad der 

Behinderung von weniger als 70 vH eingetragen werden könne. 

Das Beschwerdevorbringen war somit nicht geeignet die Beurteilung, wonach, die 

Voraussetzungen für die Vornahme des beantragten Zusatzvermerkes nicht vorliegen zu 

entkräften. 
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3. Rechtliche Beurteilung: 

Gemäß § 6 des Bundesgesetzes über die Organisation des Bundesverwaltungsgerichtes 

(Bundesverwaltungsgerichtsgesetz – BVwGG) entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch 

Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate 

vorgesehen ist. 

Gemäß § 45 Abs. 3 BBG hat in Verfahren auf Ausstellung eines Behindertenpasses, auf 

Vornahme von Zusatzeintragungen oder auf Einschätzung des Grades der Behinderung die 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts durch den Senat zu erfolgen. Gegenständlich liegt 

somit Senatszuständigkeit vor. 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht 

zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, die Rechtssache durch Erkenntnis zu 

erledigen. 

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 

1 Z 1 B-VG dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn der maßgebliche Sachverhalt 

feststeht oder die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht 

selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis 

verbunden ist. 

Zu A)  

1. Zur Entscheidung in der Sache - Abweisung der Beschwerde 

Unter Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur 

vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder 

Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen zu verstehen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als 

voraussichtlich sechs Monaten. (§ 1 Abs. 2 BBG) 

Behinderten Menschen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland und einem Grad 

der Behinderung oder einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50% ist auf Antrag 

vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (§ 45) ein Behindertenpaß auszustellen, 

wenn 

1. ihr Grad der Behinderung (ihre Minderung der Erwerbsfähigkeit) nach bundesgesetzlichen 

Vorschriften durch Bescheid oder Urteil festgestellt ist oder 
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2. sie nach bundesgesetzlichen Vorschriften wegen Invalidität, Berufsunfähigkeit, 

Dienstunfähigkeit oder dauernder Erwerbsunfähigkeit Geldleistungen beziehen oder 

3. sie nach bundesgesetzlichen Vorschriften ein Pflegegeld, eine Pflegezulage, eine 

Blindenzulage oder eine gleichartige Leistung erhalten oder 

4. für sie erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird oder sie selbst erhöhte Familienbeihilfe 

beziehen oder 

5. sie dem Personenkreis der begünstigten Behinderten im Sinne des Behinderten-

einstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, angehören. 

(§ 40 Abs. 1 BBG) 

Behinderten Menschen, die nicht dem im Abs. 1 angeführten Personenkreis angehören, ist ein 

Behindertenpaß auszustellen, wenn und insoweit das Bundesamt für Soziales und 

Behindertenwesen auf Grund von Vereinbarungen des Bundes mit dem jeweiligen Land oder 

auf Grund anderer Rechtsvorschriften hiezu ermächtigt ist. (§ 40 Abs. 2 BBG) 

Als Nachweis für das Vorliegen der im § 40 genannten Voraussetzungen gilt der letzte 

rechtskräftige Bescheid eines Rehabilitationsträgers (§ 3), ein rechtskräftiges Urteil eines 

Gerichtes nach dem Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, BGBl. Nr. 104/1985, ein rechtskräftiges 

Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes oder die Mitteilung über die Gewährung der 

erhöhten Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 5 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. 

Nr. 376. 

Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat den Grad der Behinderung nach der 

Einschätzungsverordnung (BGBl. II Nr. 261/2010) unter Mitwirkung von ärztlichen 

Sachverständigen einzuschätzen, wenn 

1. nach bundesgesetzlichen Vorschriften Leistungen wegen einer Behinderung erbracht werden 

und die hiefür maßgebenden Vorschriften keine Einschätzung vorsehen oder 

2. zwei oder mehr Einschätzungen nach bundesgesetzlichen Vorschriften vorliegen und keine 

Gesamteinschätzung vorgenommen wurde oder 

3. ein Fall des § 40 Abs. 2 vorliegt. 

(§ 41 Abs. 1 BBG) 

Der Behindertenpass hat den Vornamen sowie den Familiennamen, das Geburtsdatum eine 

allfällige Versicherungsnummer und den festgestellten Grad der Behinderung oder der 

Minderung der Erwerbsfähigkeit zu enthalten und ist mit einem Lichtbild auszustatten. 

Zusätzliche Eintragungen, die dem Nachweis von Rechten und Vergünstigungen dienen, sind auf 
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Antrag des behinderten Menschen zulässig. Die Eintragung ist vom Bundesamt für Soziales und 

Behindertenwesen vorzunehmen. (§ 42 Abs. 1 BBG) 

Der Behindertenpaß ist unbefristet auszustellen, wenn keine Änderung in den Voraussetzungen 

zu erwarten ist. (§ 42 Abs. 2 BBG) 

Anträge auf Ausstellung eines Behindertenpasses, auf Vornahme einer Zusatzeintragung oder 

auf Einschätzung des Grades der Behinderung sind unter Anschluß der erforderlichen 

Nachweise bei dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen einzubringen. (§ 45 Abs. 1 

BBG) 

Ein Bescheid ist nur dann zu erteilen, wenn einem Antrag gemäß Abs. 1 nicht stattgegeben, das 

Verfahren eingestellt (§ 41 Abs. 3) oder der Pass eingezogen wird. Dem ausgestellten 

Behindertenpass kommt Bescheidcharakter zu. (§ 45 Abs. 2 BBG) 

Die Beschwerdefrist beträgt abweichend von den Vorschriften des 

Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes, BGBl. I Nr. 33/2013, sechs Wochen. Die Frist zur 

Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung beträgt zwölf Wochen. In Beschwerdeverfahren 

vor dem Bundesverwaltungsgericht dürfen neue Tatsachen und Beweismittel nicht vorgebracht 

werden. (§ 46 BBG auszugsweise idF des BGBl. I Nr. 57/2015)  

§ 46 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 57/2015 tritt mit 1. Juli 2015 in Kraft. (§ 54 

Abs. 18 BBG) 

Auf den Beschwerdefall bezogen: 

Für folgende Gruppen behinderter Menschen kann im Rahmen der jeweils im 

Bundesfinanzgesetz für diesen Zweck verfügbaren Mittel mit Verkehrsunternehmen des 

öffentlichen Verkehrs eine Fahrpreisermäßigung vereinbart werden: 

1. Personen, für die erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird oder die selbst erhöhte 

Familienbeihilfe beziehen, sofern bei ihnen ein Grad der Behinderung von mindestens 70% 

oder die voraussichtlich dauernde Selbsterhaltungsunfähigkeit festgestellt wurde; 

2. Bezieher von Pflegegeld sowie von anderen vergleichbaren Leistungen auf Grund bundes-

oder landesgesetzlicher Vorschriften; 

3. Bezieher von Versehrtenrenten nach einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

mindestens 70%; 

4. Bezieher wiederkehrender Geldleistungen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz, BGBl. 

Nr. 152/1957, dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, dem 
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Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, dem Impfschadengesetz, BGBl. Nr. 371/1973, 

und dem Verbrechensopfergesetz, BGBl. Nr. 288/1972, sowie Personen, denen solche 

Geldleistungen umgewandelt wurden, jeweils ab einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 

von 70%; 

5. begünstigte Behinderte im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, 

ab einem Grad der Behinderung von 70%. (§ 48 BBG) 

§ 1 Abs. 4 der Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen, BGBl. II Nr. 495/2013 in 

der Fassung des BGBl. II Nr. 263/2016, lautet auszugsweise: Auf Antrag des Menschen mit 

Behinderung ist u.a. jedenfalls einzutragen: 

1. die Feststellung, dass der Inhaber/die Inhaberin des Passes die Fahrpreisermäßigung nach 

dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen kann; 

diese Eintragung ist bei Menschen mit Behinderung, die dem Personenkreis des § 48 des 

Bundesbehindertengesetzes angehören, bei Vorliegen eines festgestellten Grades der 

Behinderung/einer festgestellten Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 70% 

bzw. bei Bezug von Pflegegeld oder anderen vergleichbaren Leistungen nach bundes- oder 

landesgesetzlichen Vorschriften vorzunehmen. 

Gänzlich unbestritten ist im vorliegenden Fall, dass die Beschwerdeführerin keinen der in § 48 

BBG genannten Tatbestände erfüllt, welcher die Vornahme der beantragten Zusatzeintragung, 

rechtfertigt. 

Da die Beschwerdeführerin aktuell keine der in § 48 genannten BBG genannten 

Voraussetzungen erfüllt, konnte dem Antrag auf Vornahme der Zusatzeintragung "Der 

Inhaber/die Inhaberin kann die Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in 

Anspruch nehmen" in den Behindertenpass nicht stattgegeben werden und war daher 

spruchgemäß zu entscheiden. 

2. Zum Entfall einer mündlichen Verhandlung: 

Das Verwaltungsgericht hat auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich hält, von Amts wegen 

eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen. 

(§ 24 Abs. 1 VwGVG) 

Die Verhandlung kann entfallen, wenn 
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1. der das vorangegangene Verwaltungsverfahren einleitende Antrag der Partei oder die 

Beschwerde zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der 

mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben, die angefochtene Ausübung 

unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt oder die angefochtene 

Weisung für rechtswidrig zu erklären ist oder 

2. die Säumnisbeschwerde zurückzuweisen oder abzuweisen ist. (§ 24 Abs. 2 VwGVG) 

Der Beschwerdeführer hat die Durchführung einer Verhandlung in der Beschwerde oder im 

Vorlageantrag zu beantragen. Den sonstigen Parteien ist Gelegenheit zu geben, binnen 

angemessener, zwei Wochen nicht übersteigender Frist einen Antrag auf Durchführung einer 

Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer Verhandlung kann nur mit 

Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden. (§ 24 Abs. 3 VwGVG) 

Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, kann das 

Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrags von einer Verhandlung absehen, wenn die 

Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache 

nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum 

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, noch Art. 47 der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. Nr. C 83 vom 30.03.2010 S. 389 entgegenstehen. 

(§ 24 Abs. 4 VwGVG) 

Das Verwaltungsgericht kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer Verhandlung absehen, 

wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher Verzicht kann bis zum Beginn der 

(fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden. (§ 24 Abs. 5 VwGVG) 

Bei der Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen für die Vornahme der beantragten 

Zusatzeintragung „Die Inhaberin des Passes kann die „Fahrpreisermäßigung nach dem 

Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen“ in den Behindertenpass handelt es sich um 

eine reine Rechtsfrage. 

Dies lässt die Einschätzung zu, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der 

Rechtssache nicht erwarten lässt und eine Entscheidung ohne vorherige Verhandlung im 

Beschwerdefall nicht nur mit Art. 6 EMRK und Art. 47 GRC kompatibel ist, sondern auch im 

Sinne des Gesetzes (§ 24 Abs. 1 VwGVG) liegt, weil damit dem Grundsatz der Zweckmäßigkeit, 

Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis (§ 39 Abs. 2a AVG) gedient ist. 
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An dieser Stelle ist nochmals darauf hinzuweisen, dass von der Beschwerdeführerin kein 

Vorbringen erstattet wurde, welches dem Ermittlungsergebnis entgegenstehen würde. 

Sohin ist der Sachverhalt geklärt und konnte die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

unterbleiben. Der Anspruch einer Partei auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist 

auch kein absoluter. (VfGH vom 09.06.2017, E 1162/2017). 

 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 

Gemäß § 25a Abs. 1 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 (VwGG) hat das 

Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die 

Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung einerseits von 

Tatsachenfragen abhängt. Maßgebend sind die Art des Leidens und das festgestellte Ausmaß 

der Funktionsbeeinträchtigungen. Andererseits sind Rechtsfragen zu lösen, welchen keine 

grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von der 

bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer 

Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 

auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine 

grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 

Konkrete Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung sind weder in der gegenständlichen 

Beschwerde vorgebracht worden noch im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

hervorgekommen. Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei allen erheblichen 

Rechtsfragen auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine 

ohnehin klare Rechtslage zur Verordnung über die Ausstellung von Behindertenpässen und von 

Parkausweisen stützen. 


